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N »Zl I8S»

Kirchenzeitung
K? Hie kaißssifche â'HWeiz.

Herausgegeben von einem Vereine katholischer Geistlichen.

Solothurn, Sonnabend den 24. August.

Oie Kirchenzeitung erscheint jeden Sonnabend einen Bogen stark und kostet in Solothurn fur Z Monate i^'/, Btz., für « Monate ZZ Tb.
franko „I der ganzen Schweiz halbjährlich Btz.. in Monatsheften durch den Buchhandel jährlich tch Btz. 4 st. oder g'/z Rthlr. Bestellun-

,en nehmen alle Postämter und Buchhandlungen an, in Solothurn die Scherer'sche Buchhandlung.

bînornmkutlim >100 magnum est, exn »utvm ilieu, in Otiristo et in koelesin. Lpliss. S, 32.

Die gemischten Ehen mit besonderer
Rücksicht auf die Schweiz.

I.

Wenn gleich die Eingehung von Ehen mit solchen, die

sich vom Schooße der katholischen Kirche getrennt hatten,

schon frühe durch Synodal - Beschlüsse :c. *) verboten »vor-

den; so wurde dennoch die Frage der gemischten Ehen für

Europa erst dann recht bedeutend, als die sogenannte Ne-

formation die Völker dieses WcltthcilcS in ihrer religiösen

Ueberzeugung dauernd geschieden hatte. Denn seitdem der

Frrthum des Anus verschwunden, waren, das griechische

Schisma abgerechnet, die Sekten, die sich von der Kirche

absöndcrlen, mehr örtlich und vorübergehend; aber die große

Spaltung im 1st. Jahrhundert hat die Bewohner Europa'S

in Hinsicht auf die Religion in zwei HcercSlager getheilt.

Anfangs standen sich die Parteien so schroff gegenüber, daß

nur selten zwischen Personen verschiedenen Glaubens eine

solche freundschaftliche Annäherung, die zur ehelichen Vcr-

» Z. B.: c!<>»'!. Itliliort. n. 3«».>. voue. l.!>ttà. !>, «.'»>»!,

Oiu-Max. III. .1. 3l>7. stoiio. (Malee'I. » tSl.etv. Der XV.

Kanon des Konzils von Eloira sagt: »Den Irrgläubigen, die

stch zur katholische» Kirche nicht bekehre» wollen, sollen keine

katholischen Mädchen zur Ehe gegeben werten. Die Eltern,

welche dagegen bandeln, sollen fünf Jahre ron der Gemein-

schall der Gläubigen ausgeschlossen werten."

bindung führte, statt finden konnte. Protestantische Geistliche

warn,, wie katholische, eifrig besorgt, daß von ihren Glau-
benSgcnosscn keine gemischten Ehe» eingegangen würden,
und wir kennen Vorschriften von protestantischen Synoden?c.,
in denen den Pastoren anbefohlen wird, „ihre Pfarrangc-
hörigen privatim und publice zu ermähnen, daß sie ohne

Gefahr für ihre Seelen keine Ehen mit Papisten eingehen

könnten.*) So eifrig in unserm Vaterlande die Protestan-

ten die neue Lehre zu verbreiten suchten; so ängstlich waren
die Katholiken besorgt, ihre Gränzen vor dem Eindringen

OaS teilten wir unsern protestantischen Brütern keineswegs

übel. Von ibrem Stantpunkle aus mußten ste so hanteln.
Wenn nach ihrer Ueberzeugung die Messe ter Katholiken eine
abscheuliche Abgötterei ist (S. Heidelberger Katechismus);
wenn ste tie Verehrung der Heiligen für unerlaubt, ja gar
für Götzendienst halten; wenn sie sogar, was so Viele getban
baben, im Papste, tem Oberhaupte der katholischen Kirche,
ten Antichrist sehen: können sie wohl einer Person ihre» Glau-
bens rathen, mit einem Katholiken in eheliche Vcrbmtung zu

treten? — Wenn wir ste aber teßwegen nicht ter Intoleranz
ziehen, so mögen sse eS auch uns nicht übel nehmen, wenn
wir unserer Ueberzeugung folge» lind Katholiken ror Einge-
hung der Ehe mit AnderSglaubenten abmahnen; wenn wir
dem katholischen Jüngling, ter katholischen Jungfrau sagen:
Wähle dir zu jener Verbindung, welche unter ten Menschen
die innigste ist, eine Person, mit welcher tu eines Sinnes
und eines Herzens beten und sprechen kannst: Ich glaube
an Eine, heilige, katholische u. apostolische Kirche!
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derselben zu bewahren; in mehr als einem Kantone fanden,

leider, der Religion wegen blutige Hinrichtungen statt, und

mehr als einmal zogen der Religion wegen oder unter dem

Verwände derselben Schweizer bewaffnet gegen Schweizer»'

es sind noch nicht gar 140 Iabre, seit die letzte dieser trau-

rigcn Fehden durch die zweite Schlacht bei Villmergen und

den darauf folgenden Frieden von Aaran und Baden ge-

endet wurde.

Man kann leicht denken, daß in Zeiten solcher Erbitte-

rung von häusige» Eben zwischen Katholiken und Protestai,-

ten keine Rede sein konnte, und daß die Sorgfalt der kirch<

lichen Obern oder die Aufmerksamkeit der weltlichen Bchör-

den erst später ans diesen Gegenstand hingelenkt werden

durfte. Katholiken und Protestanten blieben zwei scharf gc-

schicdcne Parteien; einige Kantone der Schweiz huldigten

ausschließlich der neuen Lehre; andere blieben ungctheilt bei

der katholischen Religion; nur in wenigen Kantonen, in

den s. g. zugewandten oder verbündeten Orten:c. erhob sich

der neue Glaube neben dem alten und bildeten sich paritä-

tische Orte. Simultan-Gottesdienst wurde weder in katho-

lischen noch in protestantischen Städten gestattet, vielleicht

da oder dort in der Hauskapclle eines fremden Gesandte».

Die Einführung eines bleibenden katholischen Gottesdienstes

in Bern, Basel und andern protestantischen Hauptstädten

schreibt sich von der helvetischen Zentralregierung her, wo

Freiheit des Kultus erklärt wurde. In katholischen Städten,

wie in Solothurn, Freiburg, Luzern datirt sich die Einfüh-

rung eines öffentlichen protestantischen Kultus, aus begreif-

lichen Ursachen, weit später.

Die Zeit milderte allmälig die schroffen Gegensätze;

Haß und Erbitterung legten sich; und wie denn daS Böse

gerne sich neben dem Guten erhebt, kamen auch Indifféré»-

tismus oder Gleichgültigkeit für seine oder für jede Religion,

Weltsinn, zeitliches Interesse hinzu, und bahnten den Weg

für die gemischten Ehen, die je mehr und mehr übcrhand

nahmen; was denn freilich auch die bürgerliche Gesetzgebung,

die frühere Verbote und Slrafbestiinmungen aufhob, er-

leichterte.

Das erste, mir bekannte Aktenstück, *) daS die Eristcnz oder

wenigst die Möglichkeit paritätischcrEhcn in derSchwciz voraus-

setzt, ist ein Vertrag, der im Jahre 1633 zwischen dem Bischöfe

von Chnr und den Nathsboten des Obern und des Gottes-

hausbundeö in Graubünden abgeschlossen worden; ein Arti-

*) Dem Schreiber tieseS Aufs.itzeS stanken zu spärliche Quellen

zu Gebote, als dah er vier etwas nielir als Fragmente liefern

konnte. ES märe daber sehr zn wünschen, daß jene Herren
Geistliche, die im Falle wären es zu tlnin, durch Berichtign»-

gen und Zusätze, die sie an die Redaktion der Kirchenzcilung

einsendeten, dazu beitragen möchten, diesen Versuch einiger

Mäßen zu vervollständigen.

kel desselben lautet: „Ehesachen, wenn beide oder auch nur
der eine Theil der katholischen Religion zugethan ist, ge-
hören vor das geistliche Forum"*) d. h. vor daS Forum
des Bischofes. — In einem Vergleiche, der zur Beruhigung
des Veltlins und der Landschaften Worms und Eleven, die

früher zu Graubündcn gehörten, aber immer der katholischen

Kirche eifrig anhingen, fast um die gleiche Zeit abgeschlossen

worden, heißt der Z37: „ jVîuti-imoriiiì non lieent cwntim-
Iicw0) nisi cum person!« reli'Ai'onis entllolienech **)

I» mehrern Kantonen, namentlich in Uri, Schwpz,
Unterwalden, in Appenzell beider Nhoden, in Wallis waren
gemischte Ehen durch die Landesgesctze verboten, und die

Eingehung derselben wurde mit Verlnrst des Heimathrcchteö
gestraft. Da vereinigten sich 1812 mehrere Kantone zu einem

Konkordate, laut welchem „Ehen zwischen schweizerischen

Angehörigen katholischer und resormirter Kirche von den

Kantonen weder verboten noch mit dem Verlurste des Bürger-
Rechts bestraft werden sollen." Später (1821) wurde dazu
der Beijatz gemacht: „daß solche Ehen nöthigcnfalls vom
reformirten Pfarrer oder dem Civilbeamten verkündet und
die Einsegnung durch den protestantischen Pfarrer gestattet

werden solle." ***) Diesem Konkordate traten nicht bei:

Uri, Schwpz, Unterwalden, Appenzell und Wallis. Uri,
Unterwalden und Wallis erklärten jedoch; „daß sie zwar
diesem Konkordate fremd bleiben wollen, weil ibre Gesetze

keine paritätischen Ehen gestatten, daß aber, wenn solche

Ehen dennoch geschlossen wären, die Ehelcute und ihre
Nachkommen dennoch ihr Heimathrecht nicht verlieren sollen."

Die vielbesprochene Badener Konferenz fand im

Jahre 1834 statt. Durch sie sollten die Rechte der Staats-
gewalt in geistlichen Dingen ungefähr nach Balthasars Büch-

lein: „Ilelvotiorum cklurn cnrcm Kucru^ festgesetzt, und

namemlich auch eine gleichförmige Behandlung der gcmisch-

ten Ehen angebahnt werden. Die Konferenz wurde beschickt

von Bern, Luzern, Solothurn, Basclland, Aargau, Thur»

gau und St. Gallen; Zug war eingeladen aber erschien

nicht. Der fünfte Artikel der Konserenzbcschlüssc lautet so:

„Die Eingehung von Ehen unter Brautleuten vcr-

schiedcner christlichen Konfessionen wird von den kontrahircn-
den Kantonen gewährleistet. Die Verkündung und Einseg-

nnng unterliegt den gleichen Vorschriften, wie jene von un-

gemischten Ehen, und wird den Pfarrern ohne Ausnahme

zur Pflicht gemacht."

„Die angemessenen Kocrzitivmaßrcgcln gegen die sich

weigernden Pfarrer werden die einzelnen Kantone bestim-

men."

ê) S. lîoàs <Iv Port») Ilist. liokinm. Lcolvsinv lìlinet. Il
**) Ikiil.

Vcrgl. "Snell, Schweizerisches StaatSrecht.» I. Thl. S. 217.
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Hier sollte, ohne die mindeste Rücksicht auf die Vor-

schrisicn und die Gesetzgebung der Kirche, die Einsegnung

gemischter Ehen dem katholischen Priester ohne Ausnahme

zur Pflicht gemacht melden, und wenn er, der Kirche und

seinem Gewissen folgend, die Einsegnung verweigerte, wnr-
tc» ihm Zwangsmaßregcln in Aussicht gestellt. Es ist indeß

merkwürdig, wie diese Bestimmung selbst jene Regierungen,

die sonst den Beschlüsse» der Badcner Konferenz sehr holo

waren, in Verlegenheit setzte. Das Erzichungsdcpartcmeut

des Kantonö Bern wollte in seinem Gutachten an den Gr.
Rath " die K oerz > t iv Maßregel n gestrichen wissen. Als

vor der gesetzgebenden Behörde des Kantons Aargan die

Sache zum zweitenmal zur Berathung kam, fand die Koni-

mission, welche mit der Vorbcrathung beauftragt war, nicht

für gut, den Artikel nackt und blos, wie er war, vorzu-

legen und zu vertheidigen, sondern sie brachte statt desselben

folgenden Antrag: „In Bezug auf Ehcstreitigkeitcn und

paritätische Ehen bestehen bei uns gesetzliche Vorschriften,

mit ausdrücklichem Vorbehalt der Rechte der Kirche, worüber

nach K 57 des bürgerlichen Gesetzbuches ein Konkordat mit

der geistlichen Behörde abzuschließen sein wird."
Das Schicksal der Koufcrenzbcschlüsse war übrigens

folgendes. Der hochw. Bischof von Basel verwarf sie in

einem Schreiben an die Regierung dcS KantonS Aargan

vom 11. April 1835; Papst Gregor XVI. that dasselbe

in seinem Kreisschreiden vom 17. Mai 1835, worin er in

Betreff deö V. Artikels der Konfcrcnzbcschlüsse sagt, daß

er auf der Lehre des Jndiffcrcntismus fuße und dieselbe bc-

günstige. — Dagegen wurden die Konfercuzbcschlüsse ange-

nommcn von Lnzcrn, aber 1841 mit der frühern Verfassung

beseitiget. Bern nahm sie an, nicht ohne große Aufregung

der katholischen Bevölkerung des Jura, suspcndirte aber,

auf die energische Verwendung Frankreichs die Erckutien

derselben, bis man sich darüber mit Rom verständiget hätte.

Der Große Rath von Solvthurn schritt darüber zur Tages-

ordnnng; der von St. Gallen nahm sie an, aber das Volk

verwarf sie durch das Veto. Thurgan erklärte die Annahme

nur unter der Bedingung, daß alle Konfcrcnzstäude sich zur

Annahme vereinigten, und mit Vorbehalt seiner bereits bc-

stehenden Gesetze, „namentlich sei in Hinsicht des V. Ar-

tckcls, die Vc> kündung und Einsegnung gemischter Ehen

berührend, das Verfahren vorzubehalten, welches durch die

Bestimmungen des Konkordates von 1821 beliebt worden. "*)
Der Kaiuon Aargau trat den Konsirenzbeschlüssen unterm

7. Julius 1834 bei; aber den 4. Wintermonat 1841 faßte

er den solonischeu Beschluß, „die unausführbar gc-

*) Beeicht tes Leiielnui^teeartements über die Badenee Kcn>

ferenz. ». Bern. ikZi.

Verh,mtluiiseii des Thui^. Gr. Rathes, Frauenfelt. I«3à.

wordenen Badcner Konferenzbeschlüsse auf sich beruhen

zu lassen."

Im Jahre 1333 verboten die Kantone Schwpz und

Wallis neuerdings die gemischten Ehen ohne Ausnahme.

(Fortsetzung folgt.)

Kirchliche Nachrichten.

Schweiz. A arg au. In unserer letzten Nummer ha-
ben wir den Tod des hochw. Hrn. Jakob Wikart, Pfar-
rers von Hermctschwil angezeigt, der in der Nachr vom 8.
auf den 9. August nach langen und furchtbaren Mageulci-
den gestorben ist. Der Verewigte ward geboren in der

Pfarrei Bcinwil den 22. Juni 181t) uns zum Priester ge-

weiht im Dezember 1833 in Solvthurn, wo er auch seine

philosophischen und theologischen Studien machte. Nachdem

er sich einige Zeit in seiner Pfarrgcmcindc aufgehalten,
wurde er Vikar in Hermctschwil und im April 183k vom

Stift Muri zum Pfarrer ernannt.
Wikart war ein an Priestcrtngcnden ausgezeichneter

Mann, fromm, gewissenhaft und überaus eifrig. Als un-
sere Klöster noch bestanden, waren sie den Pfarrern wegen

ihrer Bereitwilligkeit im Beichthören sehr zur Erleichterung,

vorzüglich in dieser Gegend die Kapuziner in Brcmgartcli.

Ihre Entfernung fühlte niemand drückender als Pfarrer
Wikart. Wegen seiner Tadellosigkeit stand er in der Um-

gebung in großem Ansehen; dieses und seine bereitwillige

Hingabe zog eine Menge von Gläubigen aus den verschie-

denen umliegenden Pfarreien zu seinem Beichtstühle. Seit

Jahren war er bereits alle Sonn- und Feiertage von Mor-

gens 5 bis 8 Uhr im Beichtstühle als liebevoller Gewissen-

richter, hielt Gottesdienst, Predigt und Christenlehre und

betete mit seinem Volke den Abcndroscnkranz. Seinen Ei-

fcr für die Ehre Gottes zeigte er nicht nur in gesunden

Tagen, sondern auch während seiner Krankheit. Schon frü-

her, besonders aber seit dem Neujahre litt er viele und

außerordentliche Schmerzen, dessen ungeachtet fuhr er fort

zu wirken. Noch am letzten Pfingstmontag war der Lei-

dcnde in der Kirche, wo er während dem Gebete einsank

und weggetragen werden mußte. Wer seine Thätigkeit kennt,

der muß ihn als einen wahren Konfcssor, und wer von

seinen Leiden weiß, der muß ihn als einen Märtyrer deS

Herrn achten. Man konnte sich übrigens am Tage seiner

Begräbnis) von der Achtung gegen den Verstorbenen über-

zeugen; von nahe und fern waren 26 Geistliche herbcige-

eilt, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Auch seine Pfarr-
gemeinde gab in Thränen und lautem Weinen Zeugniß der

Liebe gegen den verlorenen Scelcuhirtcn. — Wahrlich, von
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dem geliebten Mitbrudcr dürfen wir die Werte der Schrift

anwenden: „Selig sind die Todten, die im Herrn sterben!

Von nn» an, spricht der Geist, sollen sie ruhen von ihren

Mühen, denn ihre Werke folgen ihnen nach." (Offenb. 14,13.)

— — Den 12. d. starb in Aarau im 92. Altersjahre

Hr. Franz Xav. Bronner, gewesener Bibliothekar und

Staatsarchivar. — Er war gebürtig aus der Gegend von

Donanwörth, und trat in den Orden der Benediktiner.

Dann entwich er aus dem Kloster und kam nach der

Schweiz, wo er abwechselnd in Basel und Zürich lebte.

Nach einiger Zeit kehrte er in das Kloster zurück, entwich

aber zum zweitenmal und kam wieder in die Schweiz. Er

versah einige Zeit eine Sckrctärstclle bei der helvetischen

Regierung, kam darauf als Professor an die Kantonsschule

in Aarau, und verließ diese wieder, um einem Rufe an

die russische Universität in Kasan zu folgen. Nach sieben

Jaliren kehrte er nach Aarau zurück, wurde wieder Lehrer

an der Kantonsschule, und in den Drcißigcrjahrcn Viblio-

thekar und Archivar. Er war zur protestantischen Konfcs-

sion übergetreten und hatte sich verhcirathet. Die Berner-

zeitung sagt von ihm: „Brenner war Mönch, Illuminât,
Revolutionär, Jdyllcndicbtcr, Gesang - und Musikkundigcr

und in mehreren wissenschaftlichen Fächern gründlich be-

wandert." Seine letzte Schrift ist wohl die „historisch-

geographisch-statistische Beschreibung des KantonS Aargau."

— — Nack> dem „ Schweizcrbotcn " hat der Hochw.

Bischof von Basel die Eröffnung der Klosterkirche zu Muri

zu öffentlichen gottesdicnstlichcn Zwecken gestattet.

— Bern. Dem „Oberländer Anzeiger" wird aus

dem Laufcnthale geschrieben: „Niemals würden kommuni-

ftische Prinzipien im Laufcnthale so tiefe Wurzeln geschlagen

haben, wenn sich nicht einige Geistliche und Lehrer dem

Führer Kaiser an die Seite gestellt hätten. Wie mau sagt,

gebe sich der radikale Hr. Pfarrer Karrcr in Wahlen alle

Mühe, den Großrath Kaiser als den einzig würdigen Mann

für die Stelle eines Negierungsstatthalicrs von Laufen in

seiner Gemeinde zu empfehlen, finde aber bei den Gutge-

finnlen kein Gehör. — Erbaulich hingegen ist daS Be-

tragen der gottesfürchtigen Herren Pfarrdekan Meutclin in

Laufen, Pfarrer Scholcr zu Nöschenz und Pfarrer Karrcr

zu Liesberg. Ferne von jeder Politik leben diese würdigen

Männer einzig dem Göttlichen. Die tiefgefühlteste Achtung

wird ihnen von jedem Rechtdcnkcndcn gezollt."

So sehr wir von dem pricsterlichcn Wandel der drei

letztgenannten Herren überzeugt sind, so zuversichtlich hoffen

wir, der hochw. Hr. Pfarrer von Wahlen werde sich gegen

solche öffentlichen Zumuthungen zu verwahren wissen.

»- Freiburg. Die Kantonsschule zählte dieses Jahr
266 Zöglinge, darunter 23 Fremde; während des Jahres
wurden von diesen ?(1L Schülern 8 wegen grober Verstöße

gegen die Disziplin sortgeschickt oder entlassen; auch der

Unfähigen sintmpublos) sind mehrere. In dem Berichte,
der dem Kataloge beigcdruckt ist, wird gesagt, daß die Dis-
ziplin an Progymuasium gewonnen habe; daß dagegen die

Zerstreuungen der Abendgesellschaften dcS Winters, die Theil-
»ahme an Vereinen den größer» Schülern nicht besonders

ersprießlich gewesen, und daß solche Dinge in ihrer Anhäu-
jung zu viele Ucbelstäute für einen Schüler, der den Ne«

geln und der Disziplin eines Gymnasiums unterworfen ist,

darbieten. Merkwürdig ist folgende Stelle vom Geiste der

Schule: „1,'<-sprit <Io I'öcole n'u p!t« clutNKö. O'ost tou-
gour« Ik viel esprit national uni nu eliristiunismo cko

nos pèros et uux tonckunees soicnlillguvs un peu positi-
von cke I'ÜAe imxierneH.

— Luzern. Am 15. erschien ganz unerwartet Amts-

schrcibcr Ncichlin von Willisau, während dem Morgen-
Gottesdienst auf dem Pfarramte AltiShofen, mit einer De-
peschc des Polizcidirektors Steiger. Die Polizeidirektion babe

vernommen, als beabsichtige der Herr Pfarrer auf Nach-

mittag die Abhaltung eines sogenannten Mission-VereinS-
Festes, wovon väterlich abgemahnt, und im Falle des Un-

gchorsams mit dem Polizeigesetzc gedroht werde.

sSchw.-Ztg.)
»» Neu en bürg. Hier sotten auch die Kapuziner mit

der Militärtare belegt werden.

— Solothurn. Nach dem Vcrzeichniß der Studie-
rendcn an der höhcrn Lehranstalt zählte das Gymnasium
in diesem Jahre 67 Schüler, davon traten während des

Jahres fünf aus; die technische Anstalt 33, davon

traten aus fünf; das Lyzeum 20; die theolo zische An-
stalt hatte vier Schüler, davon sind drei aus dem Kanton

Zug, einer aus Wurtemberg. ^
-- — Der hochw. Bischof von Basel hat am 19. d.

in Balsthal die heilige Firmung ertheilt; den 20. zu Er-
schwi l die neue Kirche gcwcipt und gleichfalls die Firmung
ertheilt; am 21. war zu Breitend ach die Weihe der

Kirche und Firmung; am 22. wurden eben daselbst diese-:

nigcn gcfirmt, für die früher Dornach als Firmort bestimmt

war; am 23. war Firmung zu Maria-Stein.
--> St. Gallen. Der Spezialuntersuch mit Herrn

Pfarrer Klaus ist beendet, und dieser gegen Sicherheitslci-

stung von 600 sl. nach 12tägigcm Gefängniß auf freien

Fuß gesetzt worden.

-» Schwpz. Die Klosterschule von Einsiedeln, Gym-
uasium und Lyzeum, zählte dieses Jahr 146 Zöglinge. Die
Hälfte dieser Zöglinge lebte im Konvikte im Kloster. Am

Schlüsse der Prüfungen, am 13. August wurde von den Cchü-

lern die Oper: „Jakob und seine Söhne" aufgeführt.
Hiieznvnt. Nach einer Korrespondenz von Turin, dle

im „Beobachter von Genf" sich befindet, war der Vorgang-



mit dem Minister Santa Nosa so. AIs er das Gefährliche

seines Krankbeitszustandrs fühlte, liest er seinen Beichtvater

komme»; dieser erklärte ihm, daß er, um die heiligen Sa-
kramentc zu empfangen, seine Theilnahme an den Siecar-

dischen Gesetzen miterrufe» müsse, und weil diese Theilnahme
eine öffentliche gewesen, müsse auch das dadurch entstandene

Aergerniß durch eine öffentliche, d. h. geschriebene Erklä-

rung wieder gut gemacht werden. Ob im gegebenen Falle
eine solche Erklärung nöthig gewesen, darüber mag man

verschieden urtheilen; genug der Geistliche handelte nach

seiner Ueberzeugung, und der bochw. Erzbischof billigte sein

Benehmen. Nachdem Santa Rosa Ausflüchte gesucht, auch

eine zweideutige Erklärung vorgeschlagen hatte; erklärte er

endlich, als er die Nähe des Todes fühlte, daß er als

römisch-katholischer Christ in Unterwürfigkeit gegen das

Oberhaupt der Kirche sterben wolle, und daß er alle seine

Handlungen /n welche die Kirche verdamme, gleichfalls ver--

dammeo Er erhielt darauf die Lossprcchung, konnte aber

die heilige Wegzehrung und die letzte Oclung nicht mehr

empfangen, weil der Tod ihn überraschte. — Als der Erz-

bischof vernommen hatte, daß Santa Rosa in Gemeinschaft

der Kirche habe sterben wollen, verordnete er, daß das

kirchliche Begräbnis; ihm bewilliget werde.

Nachdem die Servitcn aus Turin weggebracht worden,

wurden ihre Güter unter Sequester gelegt; ebenso das Ein-
kommen des Erzbischofs.

Am Tage vor seiner Abführung nach Fenestrclle hatte

der Erzbischof von Turin den Trost, das Kreuz des Erz-

bischofes von Paris, dieses Märtyrers der Liebe, zu cmp-

fangen, das ihm die Katholiken Frankreichs schickten. — In
Fenestrelle, wo setzt der erlauchte Gefangene fitzt, war einst

der berühmte Kardinal Pacca, der Freund und Nathgebcr

Pius Vli. gefangen, als dieser auf Befehl Napoleons nach

Frankreich geführt worden.

Frankreick Es hat sich ein „Komite des freien

Unterrichts" gebildet, au dessen Spitze die Erzbischöfe von

Rbcims und Tourö, und die Bischöfe von Langres und Or-

leans stehen.

Belgien. Am 30. Juli sind die Bischöfe von Bcl-

gien, wie sie allsährlich zu thun pflegen, i» Mechcln zusam-

mcngckommen. — Belgien bat neben dem Erzbisthumc

Mecheln die Bisthümcr Brügge, Gent, Lüttich,
Namur, To urn a ».

-a. Die Durchführung des neuen Gesetzes den Unterricht

betreffend stößt an manchen Orten auf Schwierigkeiten. Zu

Grammont hat der Stadtrath das Anerbiete» der Regierung,

dort eine Staatsanstalt für den mittlern Unterricht zu grün-

den, abgelehnt. Das Kollegium von Mcnin hat auf die

jährliche.Untcrstünung der Negierung verzichtet, um der

Staatsinspcktion zu entgehen. Zu Audenarde bcstebt ein

von Geistliche» geleitetes Kollegium, welches von der Stadt

jährlich nur 1500 Fr. erhält; der Minister bot der Stadt
ein Staatskollegium an; es wurde abgelehnt. Andere

Städte, namentlich in Flandern, haben sich auf ähnliche

Weise erklärt.

Holland. Im Haag erscheint ein neues katholisches

Journal unter dem Titel: universel cke I» presse
eutiioligiie^.

Oesterreich. Wien. Durch erzbischöfliche Currende

sind für den Wiener Klerus die lang ersehnten Ererziticn
auf den 3. September angekündiget. Die Nachricht hat in
allen Kreisen große Freude erregt. — In Böhmen soll ein

neues Bisthum errichtet werden. — Der Plan, die ka-

th »lischc Universität Pesth in Ungarn, unter dem Vor-
wand der Gleichberechtigung aller Konfessionen im Staate,
in eine paritätische umzuwandeln, erfährt lebhaften und ge-

rechten Widerspruch, da der Stiftungsbricf ausdrücklich

als Zweck der Hochschule „ Verbreitung der katholischen Re-

ligion" ausspricht.

Preußen. Berlin. Eine Zusammenstellung der

„Abendmahlsgäste" in den protestantischen Kirchen Berlins

ergibt, daß die Zahl derselben um die Hälfte geringer ist,

als vor 100 Jahren, während die Zahl der Taufen um das

3'/Zache stieg.

Enftland. Pater Frcudenfeld, ehemaliger Pro-
fcssor in Bonn, später längere Zeit im Kollegium zu Frei-
bürg in der Schweiz, ist am 13. Juli im Kollegium zu

Stonyhurst gestorben.

Amerika. Canada. Die Bischöfe der Kirchenpro-

vinz Quebec haben unlängst zu Montreal eine Konferenz

gehalten und mehrere wichtige Verordnungen erlassen. Die-

selben betreffen das Bibellesen, das Verbot schlechter Bücher,

die Errichtung von guten Bibliotheken und die Einführung
einer Gesellschaft zur Verbreitung guter Bücher. Auch soll

zu Montreal ein katholisches Wochenblatt gegründet werden.

Asten. Indien. Die Regierung dcs britannischen

Indiens hat ein Gesetz verkündet, das zum Titel hat: „Ver-
ordnungcn für die Einführung der religiösen Freiheit in In-
dien". Der „Bengal Recorder", ein Blatt der Hindu's bricht

in den Jammcrruf aus: „Das Loos ist geworfen; nie ist

dem Glaubensgebäudc der Hindu's ein so verderblicher

Schlag versetzt worden. Die Urkunde, welche jedem Ein-

gcborncn erlaubt, der Stimme seines Gewissens zu folgen,

ist beschlossen worden, und sie bleibt auf immer das Gesetz

des Landes". Man begreift die Bestürzung des Recorder,

wenn man weiß, daß die Stütze der Religion der Hindu's

in der Freiheit bestand, jene zu verfolgen, welche dieselbe

verlasse», eine Freiheit, die ihr bis auf diesen Tag geblie-
ben war. Eine zweite Maßregel bleibt zu nehmen übrig,
daß der Triumph des Evangeliums vollkommen werde —
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die Aufhebung veö Gesetzes, nach welchem aller Besitztum
desjenigen, der die braminische Religion verließ, auf seinen

nächsten Verwandten übergeht.

Kreisschreiben
teâ

Hochw. Bischofes von Lausanne und Genf, voui

10. Juli 1850.

Wir gellen hier tieseS in Zeitungen viel besprochene KreiSschreiben

ohne Bemerkungen, in teutscher Ileberjetzung aus tem Französischen.

„Hochwürdiger Herr Dekans

„Wir übermachen Ihnen heute für Sie und die Priester

Ihrcö Dekanats die bischöfliche Verordnung, betreffend die

Verwaltung der Diözese, die wir an unsern ehrwürdigen

Klerus richten.

„Zu gleicher Zeit halten wir es für angemessen, Ihre
Aufmerksamkeit îid die Ihrer Mitbrüder auf einige bc-

sondere Punkte zu richten, welche schon oft der Gegenstand

besonderer Anfragen geworden sind, und für welche wir nun

folgende Weisungen geben zu sollen glauben:

„1) Eine der verderblichen Tendenzen unserer Zeit geht

dahin, die Auktvrüät der Kirche zu mistkcnncn, das hicrarchi-

sehe Band zu zerreißen und die Glieder des Klerus zu iso-

liren, um sie wie Staatsbeamte dem unmittelbaren und

alleinigen Einflüsse der weltlichen Macht zu unterwerfen.

Die Herren Geistlichen sollen gegen diese Tendenz auf ihrer

Hut sein, indem sie in ihrem Betragen und in ihren Reden

dasjenige vermeiden, was die Verwirklichung desselben be-

günstigen könnte. Folglich

n. werden die Glieder unseres ehrwürdige» Klerus, so

oft es sich um kirchliche Dinge oder um Fragen

handelt, welche die Rechte der Kirche berühren, sich

es zur strengen Pflicht machen, mit der weltlichen

Macht keine Verbindung zu unterhalten, in keine

Korrespondenz oder Unterhandlung mit derselben

einzutreten, wenn sie nicht zuvor von uns oder un-

fern Stellvertretern dafür die Bevollmächtigung und

spezielle Weisungen erhalten haben. Kraft dieses

katholischen Prinzip'S sind Verhandlungen dieser

Natur mit der weltlichen Macht der kirchlichen Be-

Horde vorbehalten und sollen cS sein. Diese Nicht-

schnür ist aber nicht nothwendig anwendbar auf
Unterhandlungen, welche den Bezug des Pfrundcin-
kommens zum Gegenstände haben, wenn das Recht

auf dieses Einkommen von der weltlichen Behörde
nicht bcstritten worden ist. Doch selbst für diesen

Bezug möchte es nach unserm Erachten vorzuziehen

sein, wenn die Geistlichen sich durch einen zuvcr-
lässigen Laien vertreten ließen.

Ii. Wenn ein Mitglied des Klerus vor ein weltliches

Tribunal oder einen bürgerlichen Beamten vorgela-
den wird, soll es von den geistlichen Obern die n.ö-

thige Autorisation und die geeigneten Weisungen

verlangen.

„In dem Falle, wo einer nicht Zeit oder nicht Gelegen-
heit hat, Solches von der geistlichen Behörde zu verlangen,
kann er erscheinen und auf das Verhör antworten, doch

soll er vorher sich für Aufrechthallung der Rechte der Kirche

verwahren. Er wird darauf von dem, was vorgegangen,
der kompetenten geistlichen Behörde Rechenschaft ablegen.

„c> Die Geistlichen werden sich hüten, irgend eine

Sendung von der weltlichen Macht anzunehmen, um

priesterlichc oder seelsorgerliche Funktionen zu ver-
richten; sie werden sich, wenn der Fall sich crcig-
net, darauf beschränken, zu erklären, daß eine solche

s ^ Sendung nur von der kompetenten geistlichen Macht
ausgehen kann, und daß eS ihnen nicht zukömmt,

darum zu sollizitiren.

„2. Jedermann weiß, daß das neue Gesetz über den

öffentlichen Unterricht in einem der Kirche feindseligen Geiste

entworfen und angenommen worden ist, in der offen erklär-
ten Absicht, den gebührenden und heilsamen Einfluß der

Religion in Allem, was den Unterricht und die Erziehung
der Jugend anbetrifft, zu schwächen oder aufzuheben. Diese

Betrachtung ist mehr als genügend, um den Klerus zu

überzeugen, daß er keinen Antheil an der Vollziehung des,

genannten Gesetzes nehmen, überhaupt keine Handlung ver-
richten darf, die als eine Zustimmung zum Vollzuge des-

selben angesehen werden könnte.

„Die Geistlichen werden daraus einsehen, daß sie we-
der die Schulen auf offizielle Weise und wie im Auftrage
deö Staates, d. h. in Vollziehung des Gesetzes und im

Einverständniß mit dem Beamten der weltlichen Macht be-

suchen, noch irgend einen Titel in Bezug auf die Schule,

annehmen, noch in der Kirche die Wiedereröffnung der

Schulen verkünden, noch mit den Kindern gegen das Ende

des Jahres eine Prüfung wegen eines Preises in der Religions-
lehre, den die weltliche Behörde giebt, vornehmen, noch der

Verthcilung der Preise beiwohnen, noch die letztere in der

Kirche gestatten dürfen.

„Alles, was auf die Vollziehung des Gesetzes Bezug

hat, und jede Verbindung mit den bürgerlichen Beamten
in dieser Beziehung bei Seite gesetzt, werden es sich die Geistli-
chen mehr als je angelegen sein lassen, alle jene Verhältnisse mit
der Jugend zu unterhalten, welche sie in ihrer Eigenschaft

als Scelenhirten für nützlich oder nothwendig finden. Sie
können auch außer der Schule, und sich jeder offiziellen



Verbindung mit ihnen enthaltend, den Herren Lehrern alle

Beweise der Theilnahme, des Wohlwollens und der Zu-
fricdenheit geben, welche ihre gute Aufführung nur immer
verdienen mag.

I» Folge des Gesetzes über die bürgerliche Vcr-
waltnng der Kirchengütcr und des Reglements, welches die

Anwendung desselben bestimmt, kann es sich ereignen, daß

die Pfründcbesitzer als legales Salar eine Summe erhal-

ten, die ihre frühere Einnahme übersteigt, lim das Ge-

wissen der Priester, welche sich in diesem Falle befinden

könnten, zu beruhige», geben wir ihnen für einstweilen die

Erlaubniß, den Ucberschuß zu bebakten, indem wir ihnen

zugleich empfehlen, nicht darüber zu verfügen, bis wir ihnen

»n dieser Beziehung eine Weisung des hl. Stuhles mitge-

theilt haben.

„Wenn die bürgerlichen Verwalter der Güter dcö

Klerus ihre Rechnungen den betreffenden Pfrundbcsitzern

vorlegen, werden diese davon nicht Einsicht nehmen, noch

sie gutheißen, sondern sich begnügen, einen Empsangschcin

für die Summen, die ihnen eingehändigt werden, auszn-

stellen."

Neueres.
Irland. Auf den 22. d. ist das National-Kon-

zilium von Irland zusammcnberufen worden. Die Prä-
laten versammeln sich im Kollegium von Thurles, unter

dem Vorsitze des Dr. Cullcn, Erzbischofes von Armagh,

PrimaS von Irland und apostolischen Dclegirten des hl.

Stuhles bei dem Konzil. Irland zählt vier Erzbisthümcr

und 23 Bisthümcr. Also sind nun 27 Kirchenfürstcn vcr-

sammelt Die Katholiken sind besonders auf die Beschlüsse

gespannt, die man in Betreff der königlichen Kollegien

fassen wird.

Frankreich. l>. H a r t m a nn, ehemals Proku-

rator deö Jesuiten-Pensionats in Frcibnrg, ist nach Ton-

louse berufen worden, um dort die Gründung eines Hauses

zu leiten, das ganz dem Pensionat von Frcibnrg nach-

gebildet werden soll. — Sechshundert Zöglinge haben sich

bereits gemeldet.

— Mit künftigem Frühjahre sollen die Jesuiten mehr

als 20 Kollegien in Frankreich eröffnen.

Schweiz. Frcibnrg. Herr Jope, Pfarrer
von Ecuvillens, den man schändlicher Verbrechen wegen

angeklagt hat, betheuert in der „Gazette dc Fribourg" seine

Unschuld, und erklärt, daß er, sobald er von seinem gcist-

lichen Nichter die Autorisation dazu erhalten habe, sich vor
dein weltlichen Richter in Freiburg stellen werde.

— St. Gallen. ES gehen Gerüchte, der Kleine

Rath habe vom Hochw. Bischöfe die Einsendung des neuen

Rituals zur Einsicht verlangt; der Bischof aber dieses

Verlangen abgelehnt.

Da wäre es doch wahrlich weit gekommen, wenn die

weltliche Macht ihr sogenn. 3u« inspectionis selbst auf die

Verwaltung des Heiligsten, auf die Spendung der heil.
Sakramente :c. ausdehnen wollte. Was ist denn rein-

geistlicher Natur, wenn es die genannten Gegenstände nicht

sind? Man denkt unwillkürlich an Friedrich den Großen,
der den Kaiser Joseph, welcher sich so viel mit geistlichen

Dingen zu schaffen gab, „seinen Bruder, den Sakristau"
nannte.

P a r m a. Nach der „A. A. Ztg." ist wegen der

schlimmen Wirthschaft des Herzogs bereits der größte Theil
der Klostergütcr eingezogen worden; die Mönche wandern
nach Modcna und dem Kirchenstaate.

P i e m o n t. Der Hochw. Erzbischof von Turin ist

in so engem Verwahr, daß Niemand zu ihm gelassen wird.
Auch der General-Vikar von Turin darf nicht an ihn
schreiben. — Feindselige Demonstrationen sind von dem

Pöbel auch gegen das Haus der Oblaten in Turin gemacht

worden. — Die „Armonia" ist nach einiger Unterbrechung

wiederum erschienen. Sie enthält die Protcstationcn der

Bischöfe von Cnnco und Salnzzo, von denen ausgesagt

wurde, sie hätten dem Siccardischen Gesetze wenigst still-
schweigend ihre Genehmigung gegeben.

AIS die von Turin ausgewiesenen Serviten in Ales-

sandria anlangten, wurden sie von dem Pöbel mit Zischen

und Hohngcschrci empfangen. Das offizielle Blatt dieser

Stadt, das „ävvniro", erzählt dieses Ereigniß und fügt
dann bei: „Das Volk hat der Regierung gezeigt, daß es

nicht mehr an der Zeit ist, im Staate die religiösen Orden

zu dulden!"

Der heilige Vinzenz Ferrerius vom
Predigen.*)

„In Predigten una Ermahnungen bediene dich einfacher
Redensart und so zu sagen der Sprache des häuslichen
Umgangs, um sonderhcitliche Handlungen zu erklären. Ver-
folge deinen Gegenstand, so viel du kannst, mit Beispielen,
damit jeder Sünder, der diese Sünde an sich hat, sich so

getroffen finde, als ob du ihm allein predigtest, doch so,

daß man's deinen Worten anmerke, sie kommen nicht aus
stolzem oder zürnendem Gemüthe, sondern aus dem Inner-
sten der Liebe und väterlicher Sorgfalt; so wie ein Vater
Schmerzen fühlt über seine fehlenden Kinder, oder wenn
sie in einer schweren Krankheit oder in einer großen Grube

ke.ictutiis vil»« »piiilnalii.



liegen, wo er bemüht ist, sie herauszuziehen, und zu ret-

ten, und sie herzet wie eine Mutter: und wie Einer, der

sich freut über den guten Fortgang, und über die gute Hoffnung

der Herrlichkeit des Paradieses. Den» so eine Art zu prc-

digen nützt den Zuhörern. Eine allgemeine Abhandlung aber

über Tugenden und Laster ergreift die Zubörcr wenig oder

gar nicht. — Du also, der du Verlangen hast, den See-

len deiner Mitmenschen nützlich zu sein, nimm zuerst ans

ganzem Herzen deine Zuflucht zu Gott, und begehr eiusäl-t

lig diese Bitte, daß er dir cicse Liebe verleihen wolle, denn

sie enthält den Inbegriff aller Tugenden, durch die du Alles,
was du wünschest, ausrichten kannst."

Der hl. Ignatius,
Bischof von A ntiochia und Märtyrer

lch 107 n. C h r.) über die k i r ch li che

Ei n i g.kei t.

Im Briefe, an die Epheser, Kap. 2, schreibt der Heilige :

„Es geziemt sich für euch, aus alle Weise Jesum Christum

zu verherrlichen, der euch verherrlicht hat, damit ihr in

Einem Gehorsam vollkommen seid, so daß ihr, dem Bischöfe

und den Priestern Unterthan, in Allem geheiligt seid." —

Kap. 4: „Es ziemt sich für euch, mit dem Bischöfe über-

einzustimmen — und das thut ihr auch. Denn euer rühm-

würdiges Priesterthum stimmt mit seinem Bischöfe so über-

ein, wie die Saite zur Zither stimmt. Deßhalb wird in

dieser euerer Einmüthigkeit und herzlichen Liebe Christus

besungen." — Kap. 5 : „Wenn ich eine kurze Zeit mich der

Gesellschaft eures Bischofes gefreut habe, wie viel glücklicher

seid ihr, wenn ihr mit ihm vereinigt seid, wie die Kirche mit

Jesus Christus, und wie Jcsns Christnö mit dem Vater;
so daß 'Alles in Einigkeit übereinstimmt! Niemand möge sich

täusche» ; wer nicht um den Altar ist, wird des göttlichen

Brodes nicht theilhaftig. Wenn das Gebet Eines Menschen

große Kraft hat, wie viel kräftiger ist das vereinte Gebet

des Bischofes und der Kirche! Bemühen wir uns also,

dem Bischöfe unterwürfig zu sein, damit wir auch Gott

unterwürfig seien." — Kap. 6 : „Es leuchtet ei», baß man

den Bischof eben so hoch achten muß, wie den Herrn

selbst." —

Im Briefe an die Magnesier Kap. 4 : „Für euch

ziemt es, daß ihr euren Bischof wegen seiner Jugend nicht

gering achtet, sondern ihm wegen der Kraft Gottes des

Vaters Ehrfurcht erweiset. So sehe ich eure würdigen

Priester handeln, welche ihn wegen seiner Jugend nicht

freventlich bekritteln, sondern klug in Gott ihm gehorchen,

nicht aber ihm allein, sondern auch dem Vater Jesu Christi,

dem Bischöfe über Alle. Zur Ehre dessen, der uns liebt,

müsset ihr dem Bischöfe gehorche» ohne Verstellung; denn

wer den Bischof betrügt, der maßt sich an, Gott zu betrü-

gen, und es ist das eine Sünde nicht wider einen Menschen,

sondern wider Gott selbst, der in's Verborgene sieht." —

Kap. 4 : So müssen wir denn nicht allein Christen heißen,

sondern es auch in der That sein, nicht wie Einige, welche

den Bischof zwar als ihren Bischof anerkennen, aber ohne

dessen Einwilligung handeln, wie sie wollen. Solche haben

kein gutes Gewissen, denn sie handeln wider das Gebot

Christi." — Kap. 6: „Ich ermähne euch, daß ihr Altes

mit Eintracht auszuführen euch bemüht unter dem Bischöfe,

welcher den Vorsitz führt an Gottes Statt, mit den Prie-
stern, als dem apostolischen Senate, und den Diakonen, als

Solchen, welchen der Dienst Jesu Christi anvertraut ist. —

Nichts soll eure Einigkeit zerreißen, sondern schließet euch

fest an eucrn Bischof und eure Vorgesetzten."

Inder S ch e r e r'schen Buchhandlung inSolothurn
ist zu haben:

Scherst, P., Professor der Theologie. Der Prophet
JsâèaS. Uebersicht und erklärt. 2 Bde. 67'/- Btz.

Berghaus, Dr. H., Physikalischer Schulatlas
bestehend aus 28 in Kupfer gestochenen Karten, colorirt.
Ein Auszug aus des Verfassers großem physikalischem
Atlas zum Gebrauche beim Unterricht und zum Selbst-
studium. Preis 81 Btz.

Jarisch, Ant., Feierstunden. Eine Sammlung nütz-
lichee Gegenstände für die reifere Jugend. 4. Bändchen.
Populäre Naturlehre (Physik) mit 2 lithograph. Tafeln.
Preis 20 Btz.

Zcharpff, Dr. A., Vorlesungen über die neueste
Kirchengeschichte 1. Heft

^
^12 Batzen.

Fluck, Dr. der Theologie, katholische Homiletik
30 Btz.

Michaleck, Redemtorist, Quelle der Andacht. Ein kath.
Gebetbuch mit 1 Stahlstich. 2. Auflage 15 Btz.

Predigt-Entwürfe für alle Sonn- und Festtage eines

ganzen Jahres. Von einem kath. Seelsorger. 1. und
2. Theil, jeder 20 Btz.

Collet, D. Dr. der Theologie, Thcotimus, oder:
über die Pflichten eines Jünglings, der seine Studien
zu heiligen wünscht. Aus dem Jtal. 12 Btz.

Feger, I., Professor und Vice-Rektor, TheophilnS
oder des Jünglings erste Lebcnsweihc 22'/- Btz.

Cölestine, oder die Lebensweihe der Jungfrau
16'/. Btz.

Oie in autern Zeilschntten und Katalogen angekündigte» Werke können zu den nämlichen Preisen auch durch die Schercr'sche Buch-
Handlung in Solvldur» bezogen werten.

Bcrlag der Ichcrer scheu Buchhandlung.


	

